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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 16.12.2009 
Referat Soziale Stadt 
IV B / IV B 3 
 
 
 
Änderung der Rahmengeschäftsordnung für Quartiersbeiräte 
Zusammenfassung zu den wesentlichen Anpassungen  bzw. Präzisierungen  
(Details s. beiliegenden Entwurf/Synopse  der Geschäftsordnung)        
 
 
Die unterschiedlichen Diskussionen in den Berliner Quartiersräten, -beiräten (QR), der Anfang 2009 durchgeführte Workshop zur Förder-
systematik und die Quartiersrätekonferenzen sowie in allen QR regelmäßig auftretenden Fragen zur Aufgabe und Arbeitsweise der QR ver-
deutlichen den Bedarf, die vorhandene Rahmengeschäftsordnung (RgO) weiterzuentwickeln. Im Rahmen seiner Programmverantwortung 
für die Berliner Quartiersverfahren strebt das Fachreferat Soziale Stadt bei der Weiterentwicklung der RgO eine breite Einbindung der Ver-
fahrensbeteiligten an. In einem ersten Schritt wurde die Leitung des Hauses über die inhaltliche Ausrichtung der notwendigen Änderungen 
informiert. In einem zweiten Arbeitsschritt haben wir mit den Bezirken sowie den Vertretern der QM-Teams (Arbeitskreis der Berliner Quar-
tiersmanager, AKQ) einen abgestimmten Entwurf erarbeitet. Dieser Entwurf wurde von unserer Hausleitung zur Besprechung freigegeben. 
Er wird nun abschließend mit Vertretern der Quartiersräte (QR) diskutiert. 
 
Besonderes Kriterium der bisherigen RgO war deren Anpassungsmöglichkeit an die unmittelbaren Gebietserfordernisse. Dies hat sich be-
währt und soll auch weiterhin bei der zukünftigen Geschäftsordnung  (GO) gelten. Die zukünftige Geschäftsordnung soll jedoch stärker als 
bisher ein Minimum an verbindlichen Standards (Mindestanforderungen) der Arbeit der QR regeln.  
 
 
 
Einheitlich wird  der Begriff „Quartiersräte“ und nicht „Quartiersbeiräte“ benutzt.  
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Bisherige Rahmen-Geschäftsordnung 
für 

Quartiersbeiräte  
in Gebieten der Sozialen Stadt Berlin 

               Stand: 2006 

Geschäftsordnung für 
Quartiersräte für QF 2 und QF 3  

in Gebieten der Sozialen Stadt Berlin 
                                Entwurf; Stand 16.12.2009 
Grün: noch zu klären  

 
 

Kommentierung der Anpassungen 
(Ergebnis der Vorklärungen mit Bezirken und Ar-

beitskreis der Quartiersmanager) 

§ 1 Wesen und Aufgaben 
 
( 1 ) Der Quartiersbeirat (QbR) ist ein Gre-

mium der Bürgerbeteiligung in den von 
der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung jeweils festgelegten Gebieten der 
Sozialen Stadt. 

 
( 2 ) Der Quartiersbeirat entscheidet auf der 

Grundlage vorliegender Projekte oder 
Projektideen über den Einsatz der be-
reitgestellten Fördermittel. Jedes Mit-
glied des Quartiersbeirates kann Pro-
jekte oder Projektideen einbringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 Wesen und Aufgaben 
 
( 1 )     Der Quartiersrat (QR) ist ein Gremium der 

Bürger/innenbeteiligung in den vom Berliner 
Senat jeweils festgelegten Gebieten der So-
zialen Stadt. 

 
  
( 2 )     Nach der abschließenden Vorprüfung der    
           Förderfähigkeit  in der Steuerungsrunde  
            entscheidet der QR auf der Grundlage vor-  
            liegender förderfähiger Projektideen oder    
            Projektanträge über den Einsatz der bereit   

gestellten Fördermittel. ( Zu dem konkreten 
Vorgehen bei der Entscheidungsfindung: s. 
Verfahrensgrundsätzefür die Quartiers-
fonds II und III in der Anlage).  Bewohner 
und Bewohnerinnen,  Akteure und  starke 
Partner des Gebiets, sowie die Verwaltung 
sind berechtigt, Projektideen einzubringen.  

 
            Es besteht die Möglichkeit, dass  
            Mitglieder des QR mit beratender Stimme 

an dem Teil der Steuerungsrunde teilnim-
men, an dem die Projekte besprochen wer-
den. Mitglieder des QR sind nicht projekt-
antragsberechtigt.  

            Ausgenommen sind die von der Steue-
rungsrunde definierten starken Partner wie  

 

zu § 1 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Ziffer 2: 
Die Entscheidung des QR wird auf die Ent-
scheidung über die Notwendigkeit und Eig-
nung einer Projektidee und eines Projektan-
trages ausgerichtet, also auf die Förde-
rungswürdigkeit. Die Förderungsfähigkeit 
wird von den fachlich Zuständigen (PSS und 
Fachressorts) bewertet. Die Administrati-
onsdetails wie die Prüfung von Finanzplä-
nen, die Trägereignung (wirtschaftlich, fach-
lich und das Vorhandensein einer ordnungs-
gemäßen Geschäftsführung), die Einbezie-
hung fachlicher Stellungnahmen und die 
Entscheidung Vertrag oder Zuwendung ob-
liegt den Förderstellen unter Einbeziehung 
der Steuerungsrunde. Mit dieser Reduktion 
von Komplexität erfolgt eine „Entbürokrati-
sierung“ und es wird auch Bürgerinnen und 
Bürger  der Zugang zu inhaltlichen Projekt-
diskussionen eröffnet, die die o.g. Komplexi-
tät scheuen. Es bietet vor allem auch die 
Möglichkeit, Quartiersratssitzungen in einem 
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• Schulen, 
• Volkshochschulen, 
• Kinder- und   Jugendfreizeiteinrichtun-

gen, 
• Kindertagesstätten, 
• Wohnungsbaugesellschaften und  Ge-

nossenschaften,  
• kiezbezogene Migrantenvereine und 

Religionsgemeinschaften 
• Stadtteilzentren, Nachbarschaftsheime 
• Stadtbüchereien 
• Vertreter des lokalen Gewerbes 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zeitlich überschaubaren Rahmen stattfinden 
zu lassen. 
 
Da möglicherweise die seit Jahren existie-
renden  „Verfahrensgrundsätze der Quar-
tiersfonds I bis III“ noch nicht allen Mitglie-
dern des QR bekannt sind, werden diese als 
Anlage der Geschäftsordnung beigefügt. In 
der vorliegenden Form sind die Verfahrens-
grundsätze Bestandteil der Verträge mit den 
Vorort-Teams und stellen detailliert die ein-
zelnen Schritte der Ideenfindungs-, Projekt-
antragsphase sowie die Entscheidungs-
schritte und Verantwortlichkeiten aller Betei-
ligten dar. 
 
Die Verfahrenstransparenz der Steuerungs-
runden wird auch weiterhin durch die Mög-
lichkeit der Teilnahme von QR-Mitgliedern 
an den Projektdiskussionen in der Steue-
rungsrunde sichergestellt (Teil der Steue-
rungsrunde, in der Projekte besprochen 
werden). Dieses kann, muss aber nicht 
wahrgenommen werden.  
 
Stimmberechtigte Mitglieder des Quartiers-
rates sind nunmehr nicht mehr projektan-
tragsberechtigt, ausgenommen sind die hier 
definierten starken Partner. 
Hintergrund ist, dass in einigen Quartiersver-
fahren vermehrt Bewohner/innen Projektan-
träge stellen und vom QR bewilligt bekom-
men, von denen die Person ggf.. auch wirt-
schaftlich profitiert. Dieses ist in der Außen-
wirkung (z.B. politischer Raum) schwer dar-
stellbar. Mit der veränderten Regelung wird 
Neutralität gewahrt. 
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( 3 ) Die bereitgestellten Mittel sind zur Rea-

lisierung stabilisierender und ge-
bietsaufwertender Projekte zu verwen-
den; dabei sind die vorhandenen integ-
rierten Handlungskonzepte des Quar-
tiers zu berücksichtigen. 

 

 
(noch nicht abschließend abgestimmte Ergänzung 
des AKQ zur Aufzählung: 

• Bürger- und Gemeinwesenvereine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 3 )    Die bereitgestellten Mittel sind unter Be-  
            achtung der entsprechenden Förder-   
            grundsätze,  der Landeshaushaltsord-  
            nung, sowie der sich haushaltsrechtlich   
            ergebenden Fristen zur Realisierung stabi-  
            lisierender und gebietsaufwertender Pro-  
            jekte zu verwenden. 
            Die haushaltsrechtlichen Fristen werden    
            dem QR durch die zuständigen Vorort-   
            Teams rechtzeitig mitgeteilt.  
 
            Die integrierten Entwicklungs- und Hand-  
            lungskonzepte (IEHK) der jeweiligen  
            Quartiere bilden dabei die Grundlage für   
            die Entscheidungen zur Mittelvergabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bei den „Gemeinwesenvereinen“ gibt es in 
einigen Gebieten die Situation, dass diese 
Vereine sich ausschließlich über den QF 3 
finanzieren, also sich im Quartiersrat tat-
sächlich Organisationen engagieren, deren 
finanzielle Sicherung über Mittel der sozialen 
Stadt erfolgt. Ggf. könnte dieser Umstand 
über die Einführung einer Obergrenze bei 
der Mittelvergabe verhindert werden (z. B. 
Zulassung nur für QF 2-Projekte unter 
10.000 €) 
 
Zu Ziffer 3: 
Aufgabe der QR ist es, in einem Abstim-
mungsprozess zwischen Verwaltung und 
Stadtteil die Entscheidung zu treffen, wofür 
die zusätzlichen Mittel der Sozialen Stadt 
eingesetzt werden. Diese Entscheidungen 
basieren auf den jährlichen  Integrierten 
Handlungs- und Entwicklungskonzepten, die 
zuvor mit allen Verfahrensbeteiligten (QR, 
Quartiersmanagement, Bezirk, SenStadt) 
abgestimmt wurden. Diese Entscheidungs-
grundlage ist in der GO stärker zu veran-
kern. 
 
Die Programmmittel der Sozialen Stadt un-
terliegen haushaltsrechtlichen Gegebenhei-
ten. Mittel eines Jahres können – bei Verzö-
gerungen – nicht auf das Folgejahr übertra-
gen werden. Zur besseren Transparenz für 
die QR sollen die Vorort-Teams diese Fris-
ten rechtzeitig mitteilen und die Hintergründe 
erläutern. 
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( 4 )     In Fällen, in denen sich ein QR nicht in der   
             Lage sieht, die Projektauswahl im Rah-  
             men der haushaltsrechtlichen Vorgaben   
             fristgerecht zu gewährleisten, geht die   
             entsprechende Entscheidungshoheit vom   
             QR an die Steuerungsrunde über, um das   
             Verfallen bereitgestellter Mittel zu vermei- 
             den.  
 
 

Zu Ziffer 4: 
Damit Mittel nicht verfallen können, wird die 
Ziffer 4 neu eingefügt.  
 
 
 
 

§ 2 Zusammensetzung 
 
 Der Quartiersbeirat besteht je nach 

Größe des Quartiersmanagementge-
bietes in der Regel aus 15 bis 30 Mit-
gliedern, denen zahlenmäßig jeweils 
eine Vertreterin oder ein Vertreter zu-
geordnet ist. 

 
Die Mitglieder des Quartiersbeirates 
setzen sich wie folgt zusammen:   
- Vertreter von aktiven Gruppen, Ini-

tiativen, lokalen Vereinen, Verbän-
den und Kirchen;  

- Vertreter für Bevölkerungs- und In-
teressengruppen, wie Jugend, Fa-
milie, Senioren, Gewerbe; 

- neu hinzutretende oder bereits akti-
ve Einzelpersonen 

- Gegebenenfalls Bewohner, die 
durch Zufallsziehung aus dem Ein-
wohnermelderegister ermittelt wur-
den. 

 

§ 2 Zusammensetzung 
 
( 1 )  Es ist anzustreben, dass die Zusammen- 
         setzung eines QR die Vielfalt der im  
         Quartier lebenden Bevölkerungsstruktur  
         abbildet. 
 
( 2 ) Der QR besteht je nach Größe des Quar-  
         tiersmanagementgebietes aus mindestens     
        15 bis 30 Mitgliedern. 

In einem vom Vorort-Team durchzuführen-
den öffentlichen Verfahren soll für mindes-
tens 1.000 Bewohner je ein Mitglied aus der 
Gruppe der Bewohner/innen  

         gewählt werden. 
 
         Wahlberechtigt zur Wahl des QR sind alle  
         Bewohner/innen, die im räumlich   
         abgegrenzten Teil des Quartiersgebietes  
         wohnen und mindestens 16 Jahre alt  sind. 
         Ergänzend  kann zur weiteren Gewin -  
         nung von Bewohnern/innen die Auswahl aus  
         einer Zufallsziehung beim  Einwohnermelde-  
         register in Anspruch genommen werden. 
 
 
 

Zu § 2 
 
 
 
 
 
 
Zu Ziffer 2: 
Die bisherige, mit Senatsbeschluss förmlich 
festgesetzte Fördergebietskulisse war und 
ist räumliche Bezuggröße der inhaltlichen 
Gebietsentwicklung, weshalb auch der QR 
sich aus dem Gebiet der festgesetzten Ge-
bietskulisse rekrutieren soll.   
Nur Bewohnerinnen und Bewohner des fest-
gesetzten Quartiersverfahrensgebiets besit-
zen das Wahlrecht und können sich als 
Quartiersratsmitglied bewerben. 
Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetz-
lich geregelte „Wahl“ wie z.B. Bundestags-
wahl, BVV etc. 
Sonstige Akteure/starke Partner können im 
QR mitwirken, wenn die Institution im Ein-
zugsbereich liegt. Die Vertreterin bzw. der 
Vertreter der Institution muss seinen Wohn-
sitz nicht in der festgesetzten Gebietskulisse 
haben. 
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a)   Als Bewohner/innen- Vertreter ist derjenige    
       wählbar, der im Quartiersgebiet wohnhaft und  
        mindestens 16 Jahre alt ist. 

Wer innerhalb der Gebietsgrenzen wohnt 
und wählbar, bzw. wahlberechtigt ist, kann 
der Gebietskarte entnommen werden. 

                                                                                                            
b) Die Mehrheit der Bewohner/innen im QR   
         muss mindestens mit einer Stimme/Person     
        gesichert sein. 
 
 
 
( 3 ) Die Vertreter der sonstigen Akteure für Be-

völkerungs- und Interessengruppen (z. B. 
Senioren, Jugend, Familie) und der starken 
Partner gem. § 1 ( 2 ) werden vom Vorort-
Team in Abstimmung mit dem Bezirksamt 
und der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung benannt. 

 
 
 

 
Neben der Wahl kann eine Zufallsziehung 
aus dem Melderegister sowie die persönli-
che Ansprache im Quartier eine Grundlage 
zur Gewinnung von QR-Mitgliedern sein.  
 
Um eine ausreichende Repräsentanz von 
Bewohnerinnen und Bewohner zu der Ge-
biete zu haben, sollte eine Mindestgröße des 
QR nicht unterschritten werden. Bisher klei-
nere Qräte sollten durch aktives Werben von 
Interessierten ihren Kreis erweitern (z.B. 
Nachwahlen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Ziffer 2b): 
Zur Sicherung der Beschlussfähigkeit ist in 
geeigneter Weise sicherzustellen, dass das 
Verhältnis 51/49% zu Gunsten der Bewoh-
nerschaft gewahrt bleibt. (s., Ziffer 2 b)). 
 
Zu Ziffer 3: 
Die Vertreter der lokalen Akteure werden 
nicht gewählt. Die Steuerungsrunde ent-
scheidet, wessen fachliche Kompetenz sie in 
das Verfahren einbeziehen muss und be-
nennt die Teilnehmer. Es wird verdeutlicht, 
dass Berlinerinnen und Berliner unterschied-
licher Herkunft im Quartiersrat repräsentiert 
werden sollen. 
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( 4 ) Bewohner/innen, die Mitglied im QR sind,   
         können nicht zusätzlich Mitglied in der   
      Quartiersfond 1 ( QF 1 ) - Jury (Aktionsfond-  
         jury)  werden.            
  
 

 
Zu Ziffer 4: 
Hiermit soll die Einbindung von einer breite-
ren Bewohnerschaft ermöglich werden. 
 
 
 

§ 3 Mitgliedschaft und Stellvertretung 
 
( 1 ) Die dem Quartiersbeirat angehörenden 

Mitglieder werden in der Regel für zwei 
Jahre berufen. Eine weitere Berufung 
ist möglich.  

  
 
 
( 2 ) Jedem Mitglied aus der Gruppe der 

Vereine, Verbände und Initiativen sowie 
der Bevölkerungs- und Interessens-
gruppen ist namentlich ein Stellvertreter 
zuzuordnen, der bei Bedarf die Vertre-
tung übernehmen kann. 

         Den Mitgliedern aus der Gruppe der in-
teressierten Einzelpersonen sowie 
aus der Gruppe der per Zufallszie-
hung aus dem Einwohnermelderegis-
ter gezogenen Bewohner muss na-
mentlich kein direkter Vertreter unmit-
telbar zugeordnet werden;  

            die im Einzelfall erforderliche Vertre-
tung für ein Quartiersbeirat-Mitglied 
dieser Gruppen kann bei Bedarf aus 
der Gesamtheit der in diesen Gruppen 
zur Verfügung stehenden Vertreter er-
folgen. Es können aber auch nament-
liche Zuordnungen von Mitglied und 
Stellvertretung vorgenommen werden. 

§ 3 Mitgliedschaft und Stellvertretung 
 
( 1 ) Das Vorort-Team benennt die dem QR an  
         gehörenden Mitglieder für zwei Jahre.  
        Weitere Benennungen sind möglich (z.B.   
         Bewohner/innen-Nachrückerliste).  
 
 
 
( 2 ) Jedem Mitglied aus der Gruppe der lokalen   
         Akteure und starken Partner ist    

themenbezogen eine Stellvertreterin bzw. ein 
Stellvertreter für die Akteursgruppe zuzuord-
nen, die/der bei Bedarf die Vertretung über-
nehmen kann. 

         Den Mitgliedern aus der Gruppe der Bewoh-  
         ner/innen muss namentlich keine direkte  

Vertreterin bzw. Vertreter unmittelbar zuge-
ordnet werden. Die im Einzelfall erforderliche 
Vertretung für ein QR - Mitglied dieser Grup-
pe erfolgt aus der Gesamtheit der Nachrü-
ckerliste.  

         Es können aber auch namentliche Zuord-  
         nungen von Mitglied und Stellvertretung    
         vorgenommen werden. 
 
 
 
 
 

Zu § 3 
 
Zu Ziffer 1: 
(Begriffspräzisierung) 
Nach der  „Wahl“ bzw. Bestimmung der Ver-
treter der sonstigen Akteure benennt das 
Vorort-Team die dem QR angehörenden 
Mitglieder. 
 
Zu Ziffer 2: 
Darüber hinaus ist die personelle Kontinuität 
im Diskussionsprozess durch geeignete 
Stellvertretungsregelungen abzusichern. 
 
 
Bisher wurden nur die ordentlichen Mitglie-
der in die Sitzungen des Quartiersrates ein-
geladen, die Vertreter nur im Abwesenheits-
fall. Dadurch waren die Vertreter zuwenig in 
das Gesamtgeschehen eingebunden. Durch 
die Ermöglichung einer gemeinsamen Teil-
nahme muss der Vertreter nicht in die Pro-
jekte eingearbeitet werden und begleitet das 
Quartiersverfahren und die Projektentwick-
lung nicht nur im Vertretungsfall. Stimmbe-
rechtigt bleibt jeweils das ordentliche Mit-
glied bis zu seiner Abwesenheit.  
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( 3 ) Die Mitglieder und Vertreter können 

ihre Mitgliedschaft im Quartiersbeirat 
jederzeit durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Quartiersmanagement-
Büro unter Angabe des Rücktrittsda-
tums beenden. Das Quartiersmanage-
ment-Team benennt aus dem Kreis der 
Vertreter der jeweiligen Gruppe unver-
züglich ein neues Mitglied. 

 

 
( 3 ) Die Mitglieder, der/die Sprecher/in und sei-

ne/ihre Vertreter/in können ihre Mitglied-
schaft im QR jederzeit durch Erklärung ge-
genüber dem QR und dem Vorort-Team un-
ter Angabe des Rücktrittsdatums beenden. 
Das Vorort-Team benennt aus dem Kreis der 
Vertreter der jeweiligen Gruppe unverzüglich 
ein neues Mitglied. 

 
 

§ 4 Vorsitz und Geschäftsführung 
 
( 1 ) Die Mitglieder des Quartiersbeirat wäh-

len aus ihrem Kreis eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden sowie eine 
stellvertretende Vorsitzende oder einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. Die o-
der der Vorsitzende hat die Sitzungen 
einzuberufen und zu leiten. Die oder 
der Vorsitzende wird in ihrer oder seiner 
Funktion durch das Quartiersmanage-
ment-Büro unterstützt, insbesondere 
bezüglich der Erstellung der Einladun-
gen und Protokolle, der Vor- und Nach-
bereitung der Sitzungen sowie der Auf-
bereitung und Präsentation der vorlie-
genden Projektideen und Projektanträ-
ge. 

 
 
 
( 2 ) Die oder der Vorsitzende beziehungs-

weise die oder der stellvertretende Vor-
sitzende können jederzeit ihr Amt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem 
QuartiersmanagementBüro niederle-

§ 4 Sprecherinnen und Sprecher des QR     
 

         Die Mitglieder des QR wählen aus ihrem 
Kreis  mit einfacher Mehrheit  Sprecherinnen 
und Sprecher.  

        Diese berufen die Sitzungen ein  und   
         leiten sie. Sie werden in ihrer Funktion  
        durch das Vorort - Team unterstützt, insbe-      
         sondere bei der Erstellung der Einladungen   
        und Protokolle, der Vor- und Nachbereitung  
         der Sitzungen sowie der Aufbereitung und  
        Präsentation der vorliegenden Projektideen   
         und Projektanträge. 
 
 
 

Zu § 4 
 
Die Nutzung der Begriffe „Sprecherinnen 
und Sprecher des QR“ erscheint adäquater 
als „Vorsitzender und Stellvertreter“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wegfall der Ziffer 2 aus der Rahmenge-
schäftsordnung, da jetzt Zuordnung in § 3 
Ziffer 3. 



 9 

gen; eine Nachwahl aus dem Kreis der 
Mitglieder des Quartierbeirates erfolgt 
in der nächsten Sitzung. 

 
§ 5 Sitzungen 

 
( 1 ) Der Quartiersbeirat tagt mindestens alle 

zwei Monate. 
- Die Sitzungen finden außerhalb 

der üblichen Wochenarbeitszei-
ten statt. 

- Zusätzliche Sitzungstermine 
können in Abstimmung zwi-
schen der oder dem Vorsitzen-
den des Quartiersbeirates und 
dem bezirklichen Steuerungs-
gremium im Quartiersmanage-
mentverfahren anberaumt wer-
den; Sitzungsunterbrechungen 
und Sitzungsvertagungen sind 
ebenso möglich. 

 
( 2 ) Die Einladungen zur Sitzung müssen 

mindestens vierzehn Tage vor Sit-
zungstermin den Mitgliedern und Stell-
vertretern zugesandt werden. Mit der 
Einladung zu Sitzung ist die Tagungs-
ordnung zuzustellen. Sie ist in Abstim-
mung zwischen der oder dem Vorsit-
zenden des Quartiersbeirates und dem 
Quartiersmanagement-Büro aufzustel-
len. 
Ist ein Mitglied oder ein nachgeladener 
Stellvertreter an der Sitzungsteilnahme 
verhindert, so ist dies der geschäftsfüh-
renden Stelle beim Quartiersmanage-
ment umgehend mitzuteilen, damit un-

§ 5 Sitzungen 
 
( 1 ) Der QR tagt mindestens alle zwei Monate.  
        Eingeladen werden alle Mitglieder sowie  
         deren Vertreter/innen des QR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 2 ) Die Einladungen zu den Sitzungen, ein-   
         schließlich notwendiger Beratungsunterla-  
         gen, sollen spätestens 7 Tage vor Sitzungs-  
         termin den Eingeladenen mit der Tagesord- 
         nung  zugesandt  werden.   
 
         Diese ist in Abstimmung zwischen dem/der 

Sprecher/in des QR und dem Vorort- Team  
         aufzustellen.  
         Ist ein Mitglied oder ein/eine Vertreter/in an   
         der Sitzungsteilnahme verhindert, so ist dies   
         der geschäftsführenden Stelle des Vorort –  
         Teams umgehend mitzuteilen.                      
 

 

Zu § 5 
 
Zu Ziffer 1: 
s. auch Erläuterungen bei § 3 zu den Stell-
vertretungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Ziffer 2: 
Präzisierung ist erfolgt, dass die Einladun-
gen und Unterlagen zu den Sitzungen spä-
testens 7 Tage vor dem Sitzungstermin zu-
gesandt werden. 
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verzüglich die Nachladung einer Stell-
vertreterin oder eines Stellvertreters er-
folgen kann. Im Falle der Nachladung 
eines Vertreters gilt die Einladungsfrist 
gemäß § 5 Abs. 2, S. 1 nicht. 
 

( 3 ) Über die Sitzungen des Quartiersbeira-
tes ist jeweils vom Quartiersmanage-
ment-Büro ein Sitzungsprotokoll zu fer-
tigen, das den wesentlichen Verlauf 
und die Beschlüsse der Sitzung wie-
dergibt. Dabei sind insbesondere die 
getroffenen Entscheidungen zu den 
vorgelegten Projekten zu dokumentie-
ren. Dazu gehört neben der Erläuterung 
der genehmigten Projekte auch die Er-
läuterung bzgl. der abgewiesenen oder 
zurückgestellten Projekte oder Projekt-
ideen. 

 
( 4 ) Die von der Protokollführerin oder dem 

Protokollführer und der oder dem Vor-
sitzenden des Quartiersbeirat unter-
zeichneten Sitzungsprotokolle sind den 
Mitgliedern und Vertretern des Quar-
tiersbeirates sowie den Mitgliedern der 
Steuerungsgremien im Quartiersmana-
gementverfahren zu übersenden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
( 3 )  Über die Sitzungen des QR ist jeweils vom   

Vorort-Team ein Sitzungsprotokoll zu ferti-
gen, das den wesentlichen Verlauf und die 
Beschlüsse der Sitzung wiedergibt.  

         Dabei sind insbesondere die getroffenen  
         Entscheidungen zu den vorgelegten Projek  
         ten zu dokumentieren. Dazu gehört neben  
         der Erläuterung der genehmigten Projekte  
         auch die Erläuterung zu den abgewiesenen  
         oder zurückgestellten Projekte oder  
         Projektideen. 
 
 
 
( 4 )   Die Sitzungsprotokolle sind den Mitgliedern  
          und Vertretern/innen des QR zur Verfügung  
          zu stellen.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Ziffer 4: 
„Die Sitzungsprotokolle sind den Mitgliedern 
und Vertreter/innen des QR zur Verfügung 
zu stellen“ bedeutet, dass es hierfür unter-
schiedliche Möglichkeiten gibt (e-mail, Post-
versand, Unterlagen im Vorort-Büro etc.). 
Das Vorgehen sollte gebietsindividuell ent-
schieden werden. 

 

 
§ 6 Öffentlichkeit / Anhörungen 

 
( 1 ) Der Quartiersbeirat tagt nichtöffentlich. 
 

 
§ 6 Öffentlichkeit / Anhörungen 

 
( 1 )    Der Quartiersrat tagt grundsätzlich öffent-      

lich. 

 
Zu § 6 
 
Der Wunsch nach Transparenz des Han-
delns des Q-Rates hat die Diskussion zwi-
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( 2 ) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Quartiersmanagement-Büros, die 
Vertretungen der mit der Steuerung des 
Quartiersmanagementverfahrens 
betrauten Verwaltungsbehörden sowie 
weitere auf Beschluss des Quartiersbei-
rates hinzugezogene Fachexperten 
können an den Sitzungen teilnehmen. 
Sie haben Rederecht, aber kein An-
trags- und Stimmrecht. 

 
 
 
 
( 3 )  In Abstimmung zwischen der oder dem 

Vorsitzenden des Quartiersbeirates und 
dem Quartiersmanagement-Büro kön-
nen auch Anhörungen zu speziellen 
Themen oder Projekten im Rahmen 
des Quartiersbeirates durchgeführt wer-
den. 

 
 

 

 

          Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn 
          ein Drittel der Anwesenden dieses verlangt. 
          Den Gästen kann Rederecht gewährt wer 

den. 
 
( 2 )   In Abstimmung zwischen dem QR und dem   
           Vorort -Team können auch öffentliche   
           Veranstaltungen zu speziellen Themen      
           oder Projekten im Rahmen eines  
           Quartiersforums durchgeführt werden  
          (z.B. integrierte Handlungskonzepte etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 3 )  Die Mitarbeiter/innen des Vorort- Teams, die  
         Vertretungen der mit der Steuerung des     
        Quartiersverfahrens betrauten Verwaltungs- 
         behörden sowie weitere auf Beschluss des  
         QR hinzugezogene Fachexperten, können  
         an den Sitzungen teilnehmen.  Sie haben 

Rederecht, aber kein Antrags-  
        und Stimmrecht. 
 
 

schen dem AKQ und den Verwaltungen 
bestimmt und der Öffentlichkeit den Vorzug 
vor dem Schutz der Mitglieder gegeben. Die 
Nichtöffentlichkeit kann aber vereinbart wer-
den. 
 
Der Passus: 
„In Abstimmung zwischen dem Quartiersrat 
und dem VorOrt-Büro können auch öffentli-
che Veranstaltungen zu speziellen Themen 
oder Projekten im Rahmen eines Quartiers-
forums durchgeführt werden“ - stellt auch 
sicher, dass die Öffentlichkeit hergestellt 
wird und diese auch an der Quartiersent-
wicklung teilnimmt.  

 

§ 7 Beschlussfassung 
 
 
( 1 ) Der Quartiersbeirat ist beschlussfähig, 

wenn mindestens 75 % der Mitglieder 
anwesend sind. 

 

§ 7 Beschlussfassung 
 

 
( 1 ) Der QR ist beschlussfähig, wenn mindestens    
         2/3 der QR – Mitglieder anwesend sind.  
  
 

Zu § 7 
 
 
Zu Ziffern 1 bis 3: 
Klare Regelungen zur Beschlussfähigkeit 
sind sinnvoll. Da in der Vergangenheit in 
bestimmten Quartiersverfahren diese – u.a. 
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( 2 ) Der Quartiersbeirat entscheidet bei 
Abstimmungen und Beschlussfassun-
gen mit einer zweidrittel Mehrheit. 

 
 

( 2 ) Der QR entscheidet bei Abstimmungen und  
         Beschlussfassungen mit  einer Zweidrittel-

mehrheit.  
 
( 3 )   Soweit zwischen den  Sitzungsterminen  
          des QR wichtige Entscheidungen zu treffen  
          sind, sind die Entscheidungsvorlagen je 
          dem QR- Mitglied rechtzeitig im Umlaufver-     
          fahren zur Verfügung zu stellen. 
          Bei den in dieser Weise herbeizuführenden  
          Entscheidungen gelten die gleichen  
         Abstimmungsregeln wie unter § 7 (1-2 )  
          beschrieben.  
 

wegen Fehlen von Mitgliedern – erschwert 
war, erfolgte hier eine Anpassung. 
 
 
Zu Ziffer 3: 
Die neu eingefügte Ziffer 3 ermöglicht eine 
Entscheidungsfindung, z.B. wenn auf der 
vorherigen Sitzung keine Beschlussfähigkeit 
gegeben war. Somit können auch die durch 
das Haushaltsrecht vorgegebenen Fristen 
für die Vergabe der Projektmittel besser ein-
gehalten werden. 

 

§ 8 Ausschluss wegen persönlicher  
Beteiligung 

 
( 1 ) Ist ein Mitglied des Quartiersbeirates 

oder seine Stellvertreterin oder sein 
Stellvertreter selber an der Projektan-
tragstellung oder an der Entwicklung 
eines zur Abstimmung stehenden Pro-
jektes wirtschaftlich beteiligt, so nimmt 
dieses Mitglied an der Abstimmung zu 
diesem Thema nicht teil. 
Dies gilt auch für Mitglieder, die von ei-
nem Projektträger oder Verein wirt-
schaftlich abhängig sind.  

  
 
 
 
 
( 2 ) Bei Zweifeln über den Ausschluss we-

gen persönlicher Beteiligung entschei-
det der Quartiersbeirat ohne Mitwirkung 
des Betroffenen. 

§ 8 Ausschluss wegen persönlicher 
Beteiligung 

 
( 1 ) Ist ein Mitglied des QR oder sein/e Vertre-  
         ter/in selbst an der Projektantragstellung  
         oder an der Entwicklung eines zur Abstim- 
         mung  stehenden Projektes wirtschaftlich  
         beteiligt, oder mit dem entsprechenden Pro-  
         jektträger verbunden ( z.B. Vereinsmitglied ),  
         so nimmt dieses Mitglied nicht an der Bera-  
          tung und  Abstimmung zu diesem Thema   
          teil. 
         Dies gilt auch für Mitglieder, die von diesem   
         Projektträger wirtschaftlich abhängig sind.  
         Diese Verbundenheit legen sie gegenüber    
         den übrigen QR – Mitgliedern eigenverant-  
         wortlich offen. 

  
  
( 2 ) Bei Zweifeln über den Ausschluss wegen   
         persönlicher Beteiligung entscheidet der QR  
         ohne Mitwirkung des Betroffenen.                                                       
 

Zu § 8 
 
 
Zu Ziffer 1: 
Diese Regelung betrifft die Fälle, in denen 
ein Q-Ratmitglied zwar nicht selber An-
tragsteller ist, jedoch mit dem Projekt nicht 
nur wirtschaftlich verbunden ist, sondern 
auch in anderer Form eingebunden ist (Ver-
einsmitglied etc.).Erweiterung der bestehen-
den Regelung auch auf Ausschluss von der 
Beratung.  Hiermit wird Neutralität gewahrt.  
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§ 9 Inkrafttreten/Befristung 
 

 
( 1 )       Diese Geschäftsordnung ist der Hand-    

lungsrahmen für alle gebietsspezifisch 
differenzierten Geschäftsordnungen der 
einzelnen Quartiersbeiräte in den jewei-
ligen Berliner Gebieten der Sozialen 
Stadt. 

 
 
( 2 )     Die Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung behält sich Änderungen der Rah-
mengeschäftsordnung vor. 

 

§ 9 Inkrafttreten / Befristung 
 
( 1 ) Diese Geschäftsordnung tritt bis spätestens 
        1. Juli 2010 in Kraft. 
  
         Sie ersetzt die „Rahmen-Geschäftsordnung  
         für Quartiersbeiräte in Gebieten der  
         Sozialen Stadt Berlin“ vom 22.02.2006 und  
         gilt bis auf Weiteres.  
 
 
( 2 ) Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
         behält sich Änderungen der   
        „Geschäftsordnung für Quartiersräte in Ge- 
          bieten der Sozialen Stadt Berlin“ vor. 
 

Zu § 9 
 
Zu Ziffer 1: 
Diese Terminierung stellt sicher, dass nicht 
erst kürzlich gewählte Mitglieder den Quar-
tiersrat verlassen müssen. Wichtiges Enga-
gement und das Vertrauen in das Verwal-
tungshandeln sollen so erhalten werden 
können. Die Geschäftsordnung kann auch 
früher in Kraft treten, wenn dieses in dem 
jeweiligen Quartier so gewünscht wird. Von 
daher die Regeglung „bis spätestens“.  

 § 10 Mindestanforderungen,  
         Ausnahmen und Abweichungen 
 
( 1 ) Die Reglungen in den §§ 1-9 stellen einzu-  
         haltende Mindestanforderungen dar. 
 
 
 ( 2 ) Regelungen, die die o.g. Mindestanforderun- 
         gen in ihrer inhaltlichen Ausrichtung 
         verstärken, können durch die QR, in Ab- 
         stimmung mit den Vorort-Teams getroffen   
         werden.  
 
  
 
 ( 3 ) Abweichungen von dieser Geschäftsordnung  
         sind nur im Rahmen von Pilotverfahren  
         zulässig, die die Senatsverwaltung für Stadt- 
         entwicklung vorab genehmigt hat. 

Zu § 10 
 
Zu Ziffer 1: 
Die Geschäftsordnung ist kein „Rahmen“ 
mehr, sondern eine Grundlage, die Mindest-
anforderungen formuliert.  
 
Zu Ziffer 2: 
Regelungen, die „verstärken“, sind möglich. 
Beispiele: 
Z.B. „Zweidrittelmehrheit“ anstatt „einfache 
Mehrheit“. Zusätzliche Vorlage der Perso-
nalausweise bei einer Wahl. Verschärfende 
Vertreterregelungen etc. 
 
Zu Ziffer 3: 
Die Weiterführung akzeptierter QR-
Pilotverfahren (z. B. Reuterkiez)  ist möglich 
und fällt unter eine Experimentalklausel. 
 

 


